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Erwägungen

E. 1
Der angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 15.
Oktober 2018 in Deutschland rechtshilfeweise zugestellt. Die 30-tägige Beschwerdefrist
von Art. 100 Abs. 1 BGG begann folglich am 16. Oktober 2018 zu laufen und endete am
14. November 2018. Von diesem Tag datiert die Beschwerde an das Bundesgericht.
Gemäss Poststempel wurde der Briefumschlag aber erst am 15. November 2018 der
Deutschen Post übergeben. Selbst diese Handlung ist aber nicht ausreichend. Erforderlich
ist gemäss Art. 48 Abs. 1 BGG die Übergabe an die Schweizerische Post oder an eine
schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretung. Weil die Sendung (entgegen
den üblichen Gepflogenheiten bei Beschwerdeführung durch einen Rechtsanwalt) nicht
eingeschrieben gesendet wurde, kann der (dem Beschwerdeführer obliegende) Nachweis
nicht erbracht werden, wann die Übergabe von der Deutschen an die Schweizerische Post
stattgefunden hat; naheliegend ist der 16. oder 17. November 2018. So oder anders ist die
Eingabe aber verspätet eingereicht worden. Einzelheiten können jedoch insofern offen
bleiben, als auf die Beschwerde ohnehin auch mangels eines Rechtsbegehrens und mangels
einer hinreichenden Begründung nicht eingetreten werden kann (dazu E. 2).

E. 2
Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1
BGG ), in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine Auseinandersetzung mit der
Begründung des angefochtenen Entscheides erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116).

Die Beschwerde scheitert bereits daran, dass kein Rechtsbegehren gestellt wird.

Sodann fehlt es an einer Auseinandersetzung mit der ausführlichen Begründung des
angefochtenen Entscheides. Es wird lediglich behauptet, dass das erstinstanzliche Urteil
dem Beschwerdeführer weder zugegangen noch bekannt gewesen sei. Der
Beschwerdeführer müsste aber kurz darlegen, inwiefern das Obergericht mit seinem
Nichteintretensentscheid gegen Recht verstossen haben soll und es die Berufung
richtigerweise materiell hätte beurteilen müssen.

E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die (im Übrigen verspätete und kein Rechtsbegehren
enthaltende) Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend begründet, weshalb auf sie
nicht eingetreten werden kann und der Präsident im vereinfachten Verfahren entscheidet (
Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4



Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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